
Nein zu Diskriminierung
Die Gleichbehandlungs-Anwaltschaft  
bietet Beratung und Unterstützung

Wir sind eine Stelle, die sich für  
Ihre Rechte und Interessen einsetzt. 
Bei uns arbeiten Personen,  
die Recht studiert haben. 
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Rufen Sie uns kostenlos an:  
0800 206 119 

Internet:  
gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at

Sie sprechen nicht gut Deutsch?  
Unsere Beratung gibt es auch mit Übersetzung. 

https://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at
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Diskriminierung ist verboten!

Was ist Diskriminierung?

Diskriminierung heißt, dass eine Person 
benachteiligt wird, weil sie bestimmte 
Eigenschaften hat. 

Zum Beispiel: 

•	 Geschlecht 

•	 Herkunft oder Hautfarbe 

•	 Religion oder Weltanschauung 

•	 Alter 

•	 Sexuelle Vorlieben 

•	 weil sie Kinder oder Angehörige 
betreut oder pflegt

Niemand darf Sie belästigen.  
Das ist auch eine Diskriminierung! 
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Beispiele für Diskriminierung

•	 Ein 55-Jähriger bekommt eine Stelle nicht, 
weil ihn der Chef „zu alt“ findet. 

•	 Eine Frau mit Kopftuch wird am Arbeitsplatz 
beschimpft, weil sie ein Kopftuch trägt. 

•	 Ein Mann verliert seine Arbeit,  
weil er homosexuell ist,  
also sich zu Männern hingezogen fühlt. 

•	 Eine Familie kann eine Wohnung nicht mieten, 
weil sie aus dem Ausland kommt. 

•	 Ein Arzt berührt eine Frau an intimen 
Körper-Stellen, obwohl das nicht  
zur Behandlung gehört. 

•	 Eine Person hat Nachteile am Arbeitsplatz, 
weil sie ein Kind oder Angehörige pflegen muss 
und Pflege-Freistellung anmeldet. 
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Haben Sie Diskriminierung erlebt?

Wir beraten und unterstützen Sie! 

•	 Wir erklären Ihnen, was Sie tun können. 

•	 Wir informieren Sie über Ihre Rechte. 

•	 Wir helfen Ihnen, damit Sie Ihre Rechte 
auch bekommen. 

•	 Wir sammeln Informationen über Diskriminierung 
und heben sie dauerhaft auf. 

Melden Sie sich bei uns,  
wenn Sie Diskriminierung erleben. 
Wir sprechen dann gemeinsam darüber,  
wie es weitergehen kann. 
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Es gibt 5 Beratungsstellen in Österreich:  
Wien, Graz, Klagenfurt, Linz und Innsbruck

Vereinbaren Sie einen persönlichen  
Beratungstermin  
per Telefon, E-Mail oder Post. 
Die Kontakt-Möglichkeiten  
finden Sie auf den Seiten 10 – 11 
in diesem Folder. 
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Sie können etwas tun!

Wenn Sie Diskriminierung erleben oder bemerken: 

•	 Informieren Sie sich über Ihre Rechte. 

•	 Schreiben Sie auf, was Sie bemerken. 

•	 Sammeln Sie Beweise und Unterlagen.  
Zum Beispiel E-Mails, Fotos,  
Screenshots von Nachrichten oder Verträge. 

•	 Sprechen Sie mit Menschen, die  
die Diskriminierung auch mitbekommen haben. 

•	 Wenn Sie Diskriminierung am 
Arbeitsplatz erleben:  
Sprechen Sie mit einer Vertrauens-Person  
oder dem Betriebsrat. 

Melden Sie sich bei uns. 
Wir unterstützen Sie gerne. 
Wir sprechen mit niemandem über unsere Beratung. 
Unsere Beratung ist kostenlos. 
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Sie fühlen sich benachteiligt  
oder belästigt?

Zum Beispiel

•	 wegen Ihres Geschlechts, 

•	 wegen Ihrer Herkunft oder Hautfarbe, 

•	 wegen Ihrer Religion oder Weltanschauung, 

•	 wegen Ihres Alters, 

•	 wegen Ihrer sexuellen Vorlieben, 

•	 weil Sie Kinder oder Angehörige 
betreuen oder pflegen? 

Niemand darf Sie aus diesen Gründen 
schlechter behandeln. 
Sie haben das Recht auf Gleichbehandlung!
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	� �Rufen Sie uns kostenlos an:  
0800 206 119

	� �Informationen über Ihre Rechte  
finden Sie auf unserer Website:  
gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at

 	� �Sie können auch unser  
Melde- und Kontaktformular 
verwenden:  

	 ��Folgen Sie uns auf Instagram:  
@wege_zur_gleichbehandlung

https://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at
https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/user/formular.aspx?pid=f5e337bc2b724ef9bdf8e1f5f8d15ee4&pn=B474bebfe62fb4e1c8e834e48efe059d2


10

Gleichbehandlungs-Anwaltschaft 
Beratungsstellen

Zentrale 
Wien, Niederösterreich, Burgenland
Leopold-Moses-Gasse 4/1/2, 1020 Wien
Telefon: 0043 1 53 20 244
E-Mail: office@gaw.gv.at

Regionalbüro Steiermark
Südtiroler Platz 16, 8020 Graz
Telefon: 0043 316 720 590
E-Mail: office.stmk@gaw.gv.at

Regionalbüro Kärnten
Kumpfgasse 25, 9020 Klagenfurt
Telefon: 0043 463 509 110
E-Mail: office.ktn@gaw.gv.at

mailto:office%40gaw.gv.at?subject=
mailto:office.stmk%40gaw.gv.at?subject=
mailto:office.ktn%40gaw.gv.at?subject=
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Regionalbüro Oberösterreich
Martin-Luther-Platz 3, 4020 Linz
Telefon: 0043 732 783 877
E-Mail: office.ooe@gaw.gv.at

Regionalbüro Tirol, Salzburg, Vorarlberg
Andreas-Hofer-Straße 6, 6020 Innsbruck
Telefon: 0043 512 343 032
E-Mail: office.tsv@gaw.gv.at

mailto:office.ooe%40gaw.gv.at?subject=
mailto:office.tsv%40gaw.gv.at?subject=
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Notizen





gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at

https://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.gv.at
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